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RS OGH 1950/9/27 3Ob277/50
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.09.1950

Norm

DevG §3 Z2

DevG §22 Abs2

Rechtssatz

Ein Deviseninländer benötigt zur Hereinbringung von Prozeßkosten von einem Devisenausländer keine Genehmigung

der österreichischen Nationalbank. Die gerichtliche Pfändung einer einem Devisenausländer gegen einen

Deviseninländer zustehenden Forderung stellt keine Verfügung im Sinne des § 3 DevG dar.

Entscheidungstexte

3 Ob 277/50
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